
Artikel 47
Die Souveränität des werktätigen Volkes, verwirklicht auf der Grundlage 
des demokratischen Zentralismus, ist das tragende Prinzip des Staatsaufbaus.

KAPITEL 1

Die Volkskammer

Artikel 48
(1) Die Volkskammer ist das oberste staatliche Machtorgan der Deutschen 
Demokratischen Republik. Sie entscheidet in ihren Plenarsitzungen über die 
Grundfragen der Staatspolitik.
(2) Die Volkskammer ist das einzige verfassungs- und gesetzgebende Organ 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Niemand kann ihre Rechte ein
schränken.
Die Volkskammer verwirklicht in ihrer Tätigkeit den Grundsatz der Einheit 
von Beschlußfassung und Durchführung.

Artikel 49

(1) Die Volkskammer bestimmt durch Gesetze und Beschlüsse endgültig und 
für jedermann verbindlich die Ziele der Entwicklung der Deutschen Demo
kratischen Republik.
(2) Die Volkskammer legt die Hauptregeln für das Zusammenwirken der 
Bürger, Gemeinschaften und Staatsorgane sowie deren Aufgaben bei der 
Durchführung der staatlichen Pläne der gesellschaftlichen Entwicklung fest.
(3) Die Volkskammer gewährleistet die Verwirklichung ihrer Gesetze und 
Beschlüsse. Sie bestimmt die Grundsätze der Tätigkeit des Staatsrates, des 
Ministerrates, des Nationalen Verteidigungsrates, des Obersten Gerichts und 
des Generalstaatsanwalts.

Artikel 50
Die Volkskammer wählt den Vorsitzenden und die Mitglieder des Staatsrates, 
den Vorsitzenden und die Mitglieder des Ministerrates, den Vorsitzenden des 
Nationalen Verteidigungsrates, den Präsidenten und die Richter des Obersten 
Gerichts und den Generalstaatsanwalt. Sie können jederzeit von der Volks
kammer abberufen werden.

Artikel 51
Die Volkskammer bestätigt den Abschluß und die Kündigung der Staatsver
träge der Deutschen Demokratischen Republik. '

Artikel 52
Die Volkskammer beschließt über den Verteidigungszustand der Deutschen 
Demokratischen Republik. Im Dringlichkeitsfalle ist der Staatsrat berechtigt, 
den Verteidigungszustand zu beschließen, der von seinem Vorsitzenden ver
kündet wird.

Artikel 53

Die Volkskammer kann die Durchführung von Volksabstimmungen be- 
457 schließen.


